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1 Allgemeine Informationen  

1.1 Erläuterung  

Anbieter können unter bestimmten Umständen eine Abschlagszahlung von 

Endnutzer:innen verlangen, wenn diese ihr kostenloses Kündigungsrecht im Sinne des 

§ 135 Abs 12 TKG 2021 in Anspruch nehmen. Beabsichtigt ein Anbieter die 

Verrechnung derartiger Abschlagszahlungen, ist der jeweils mit den Endnutzer:innen 

vereinbarte unverbindliche Kaufpreis der RTR anzuzeigen und zumindest halbjährig zu 

aktualisieren. Liegt kein UVP vor ist das Endgerät ebenfalls anzuzeigen und die RTR 
hat einen UVP festzulegen. 

 

Hinweis: Die Verpflichtung den unverbindlichen Verkaufspreis von Endgeräten 
anzuzeigen besteht nur, wenn tatsächlich die Verrechnung einer Abschlagszahlung 

beabsichtigt ist. Vereinbart ein Anbieter keinen UVP in den Verträgen mit den 

Endnutzer:innen, entfällt daher diese Anzeigeverpflichtung.  

Die Anzeige der UVP erfolgt über das eRTR-Portal. Die RTR veröffentlicht die 

unverbindlichen Verkaufspreise und stellt diese als Open Data zur Verfügung. 

 

1.2 Rechtliche Grundlage  

Die rechtliche Grundlage ergibt sich aus § 135 Abs 16 TKG. Demnach ist anzuzeigen: 

• Anbieter 

• Bezeichnung des Endgerätes 

• UVP, soweit dieser vorhanden ist 
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1.3 Veröffentlichungszyklus  

Die Liste wird einmal täglich aktualisiert. Es wird der jeweils tagesaktuelle Stand der 

Meldungen veröffentlicht.  

1.4 Lizenzierung  

Amtliche Bekanntmachungen, Entscheidungen sowie ausschließlich oder vorwiegend 

zum amtlichen Gebrauch hergestellte amtliche Werke sind gemäß § 7 

Urheberrechtsgesetz „Freie Werke“ und genießen keinen urheberrechtlichen Schutz.  

Eine Einschränkung hinsichtlich der Verwendung der bereitgestellten Daten liegt 

somit nicht vor. 

 

  

2 Beschreibung der verfügbaren Daten  
Der Datensatz „UVP“ enthält folgende Spalten:  

2.1 provider  

Name des Anbieters.  

2.2 submitter_type  

Spezifiziert, wer den Preis für ein Endgerät gemeldet hat:  

 PROVIDER: der Anbieter selbst hat den Preis gemeldet. 

 RTR: die RTR hat den Preis für den Anbieter festgelegt. 

2.3 submission_time  

Datum und Zeitpunkt der Meldung.  

2.4 category  

Spezifiziert, in welcher Kategorie ein Endgerät gemeldet wurde: 

 with price: Endgerät mit Preisangabe. 

 without price: Endgerät wurde ohne Preisangabe gemeldet – der Preis ist in 

diesem Fall von der RTR festzulegen. 

 no longer offered: Endgerät wird nicht mehr angeboten. 

2.5 item_desc  

Bezeichnung des Endgerätes.  

2.6 item_uvp   

Preis des Endgerätes in Euro.   
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3 Schnittstelle  
Daten können zusätzlich zur Möglichkeit des Downloads als Excel-, CSV-, XML- und 

JSON-Datei auf der jeweiligen Website mittels REST-Schnittstelle abgefragt werden: 

https://data.rtr.at/api/v1/tables/uvp 

Eine Erläuterung ist unter folgendem Link verfügbar:  

https://www.rtr.at/rtr/service/opendata/OpenData.de.html 


